
	
Satzung	der	Kreisjägervereinigung	Ravensburg	e.V.	

	
In	der	Fassung	des	Beschusses	der	Hauptversammlung	vom	18.03.2016	in	Wetzisreute	

	
§1	Name,	Sitz	und	Geschäftsjahr	
	
1.1.0 Der	Verein	führt	den	Namen	„Kreisjägervereinigung	Ravensburg	e.V.“	
1.1.1 Der	Verein	hat	seinen	Sitz	in	Ravensburg.	
1.1.2 Der	Verein	ist	im	Vereinsregister	beim	Amtsgericht	Ravensburg	unter	der	Registernummer	

VR	88	eingetragen.	
1.1.3 Der	Verein	ist	Mitglied	im	Landesjagdverband	Baden-Württemberg	e.V.	in	Stuttgart.	
1.1.4 Das	Geschäftsjahr	fällt	mit	dem	Kalenderjahr	zusammen.	
1.1.5 Der	Verein	besteht	aus	zwei	regionalen	Gruppen	und	zwar	der	Gruppe	„Allgäu“	und	der	

Gruppe	„Schussen“	
	
§2	Zweck	und	Ziel	
	
2.1.0	 Zweck	der	Vereinigung	ist	der	Zusammenschluss	der	Jäger	im	Landkreis	Ravensburg	mit	dem	

Ziel,	die	gemeinsamen	Interessen	zu	wahren	und	zu	vertreten,	insbesondere	die	allgemein	
anerkannten	Grundsätze	waidgerechter	Jagdausübung	unter	den	Jägern	zu	pflegen	und	in	
der	Bevölkerung	Verständnis	für	die	Jagd	als	Kulturgut	unseres	Volkes	zu	fördern	(Öffentlich-
keitsarbeit).	Andere	Bestrebungen	–	besonders	politischer,	weltanschaulicher	oder	religiöser	
Art	–	sind	ausgeschlossen.	

	
	 Die	Aufgaben	der	Vereinigung	sind	u.a.	folgende:	
2.1.1	 Schutz	der	Natur,	der	Umwelt	und	der	freilebenden	Tierwelt,	
2.1.2	 Erhaltung	und	Hege	eines	gesunden	und	artenreichen	Wildbestandes,	der	den	Bedürfnissen	

der	Land-	und	Forstwirtschaft	angemessen	ist.	
2.1.3		 Vertretung	der	Jägerschaft	in	der	Unteren	Jagdbehörde	sowie	Mitwirkung	bei	der	Besetzung	

des	Jägerprüfungsausschusses.	
2.1.4	 Benennung	von	Sachverständigen	für	Behörden	und	Gerichte	bei	Rechtsstreitigkeiten	in	

jagdlichen	Fragen.	
2.1.5	 Vertiefen	des	jagdlichen	Wissens	und	Brauchtums	bei	den	Jägern,	insbesondere	durch	

Heranbildung	eines	waidgerechten	Jägernachwuchses	und	Förderung	der	Berufsjäger.	
2.1.6	 Förderung	des	jagdlichen	Schießens,	des	Jagdgebrauchshundewesens	und	des	Jagdhorn-

blasens.	
2.1.7	 Vermittlung	und	Ausgleich	bei	jagdlichen	Meinungsverschiedenheiten	zwischen	Mitgliedern	

der	Vereinigung	–	erforderlichenfalls	durch	Einsatz	eines	vom	Vorstand	zu	bestimmenden	
Vermittlungsausschusses.	

2.1.8	 Beratung	der	Mitglieder	in	allen	jagdlichen	Fragen.	
2.1.9	 Förderung	der	Wildbrethygiene	als	Verbraucherschutz	
2.1.10	 Förderung	des	Tierschutzes	und	die	Bekämpfung	von	Wildkrankheiten	durch	tierschutz-

gerechte	Hege	und	Jagd.	
2.2.0	 Ziel	und	Aufgaben	der	Vereinigung	dienen	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützigen	

Zwecken	im	Sinne	der	Abgabenordnung,	Abschnitt	„Steuerbegünstigte	Zwecke“.	Sie	ist	
selbstlos	tätig	und	verfolgt	nicht	in	erster	Linie	eigenwirtschaftliche	Zwecke.	

2.2.1	 Bei	Auflösung	des	Vereins	oder	bei	Wegfall	steuerbegünstigter	Zwecke	fällt	das	Vermögen	an	
den	Landesjagdverband	Baden	Württemberg	e.V.	,	der	es	ausschließlich	und	unmittelbar	für	
gemeinnützige	Zwecke	zu	verwenden	hat.		

2.2.2	 Mittel	der	Körperschaft	dürfen	nur	für	die	satzungsmäßigen	Zwecke	verwendet	werden.	Die	
Mitglieder	erhalten	keine	Zuwendungen	aus	Mitteln	des	Körperschaft.	



	
2.2.3	 Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	der	Körperschaft	fremd	sind,	oder	

durch	unverhältnismäßig	hohe	Vergütungen	begünstigt	werden.	
2.3.0	 Zur	Durchführung	der	vorgenannten	Aufgaben	werden	räumlich	abgegrenzte,	

biotopgerechte	Hegeringe	gebildet.	
	
§3	Mitglieder	
3.1.0 Mitglied	kann	jede	natürliche	Person	werden,	die	die	Aufgaben	und	Ziele	der	Vereinigung	

verfolgt.	Eine	juristische	Person	kann	Fördermitglied	werden.	
3.2.0 Die	Aufnahme	in	die	Vereinigung	ist	schriftlich	bei	der	Geschäftsstelle	zu	beantragen.	Ein	

Aufnahmeanspruch	seitens	des	Antragsstellers	besteht	nicht.	
3.3.0 Über	die	Aufnahme	entscheidet	der	Vorstand.	Die	Aufnahme	kann	ohne	Angabe	eines	

Grundes	angelehnt	werden.	Die	Ablehnung	ist	nicht	anfechtbar.	
3.4.0 Der	Eintritt	in	die	Vereinigung	wird	mit	Aushändigung	/	Zustellung	der	schriftlichen	Auf-

nahmebestätigung	und	des	Mitgliedausweises	wirksam.	
3.5.0 Der	Austritt	aus	der	Vereinigung	ist	nur	durch	schriftliche	Austrittserklärung	unter	Einhaltung	

einer	Kündigungsfrist	von	drei	Monaten	zum	Schluss	des	Geschäftsjahres	zulässig.	
3.6.0 Die	Austrittserklärung	(Kündigung)	ist	bei	der	Geschäftsstelle	einzureichen.	
3.7.0 Der	Tod	eines	Mitglieds	beendet	die	Mitgliedschaft.	
	
§4	Ausschluss	von	Mitgliedern	
	
4.1.0	 Der	Ausschluss	von	Mitgliedern	aus	der	Vereinigung	ist	aus	wichtigem	Grund	zulässig.		
	

Ein	wichtiger	Grund	liegt	insbesondere	vor,	wenn	das	Mitglied:	
4.1.1	 gegen	die	allgemein	anerkannten	Grundsätze	deutscher	Waidgerechtigkeit	schwer	oder	

wiederholt	verstoßen	hat,	
4.1.2	 das	Ansehen	der	Jägerschaft	oder	die	Interessen	der	Vereinigung	erheblich	schädigt,	
4.1.3	 die	erforderliche	Zuverlässigkeit	im	Sinne	des	Waffenrechts	nicht	mehr	besitzt,	
4.1.4	 gegen	Bestimmungen	des	Jagd-	und	Tierschutzgesetzes	verstoßen	hat.	
4.1.5	 Außerdem,	wenn	dem	Mitglied	von	der	Unteren	Jagdbehörde	wegen	eines	Verstoßes	der	

Jagdschein	entzogen	wurde	oder	aus	gleichem	Grund	von	der	Unteren	Jagdbehörde	die	
Erteilung	eines	neuen	Jagdscheines	abgelehnt	wird.	

4.2.0	 Über	den	Ausschluss	entscheidet	auf	Antrag	des	Vorstandes	der	Verwaltungsausschuss	der	
Kreisjägervereinigung.	Zuvor	sind	dem	Mitglied	die	Gründe,	auf	die	sich	der	Ausschlussantrag	
stützt,	schriftlich	mitzuteilen.	Dem	Mitglied	ist	zur	Stellungnahme	eine	Frist	von	vier	Wochen	
einzuräumen.	

4.3.0	 Der	vom	Verwaltungsausschuss	beschlossene	Ausschluss	ist	dem	Mitglied	durch	einen	
eingeschriebenen	Brief	mitzuteilen.	Der	Ausschluss	wird	wirksam,	falls	das	Mitglied	nicht	
innerhalb	von	vier	Wochen	eine	Entscheidung	bei	der	nächsten	Mitgliederversammlung	
anruft.	Diese	Anrufung	muss	schriftlich	bei	der	Geschäftsstelle	eingehen.	Bei	der	nächsten	
Mitgliederversammlung	wird	dann	endgültig	entschieden.	Bis	zur	Entscheidung	der	Mit-
gliederversammlung	ruhen	die	Rechte	und	Pflichten	des	Mitgliedes.	Ein	noch	ausstehender	
Mitgliedsbeitrag	wird	bei	Inkrafttreten	des	Ausschlusses	sofort	zur	Zahlung	fällig.	

	
§5	Streichung	der	Mitgliedschaft	
	
5.1.0 Ein	Mitglied	scheidet	außerdem	durch	Streichung	der	Mitgliedschaft	aus	der	Vereinigung	aus.	
5.2.0 Die	Streichung	der	Mitgliedschaft	erfolgt,	wenn	das	Mitglied	mit	einem	Jahresbeitrag	länger	

als	zwei	Monate	im	Rückstand	ist	und	diesen	Beitrag	auch	nach	schriftlicher	Mahnung	nicht	
innerhalb	von	zwei	Wochen	entrichtet.	Die	Mahnung	erfolgt	als	normaler	Brief	und	geht	an	
die	letzte	der	Vereinigung	bekannte	Anschrift	des	Mitgliedes.	



	
5.3.0 In	der	Mahnung	muss	auf	die	bevorstehende	Streichung	für	den	Fall	hingewiesen	werden,	

dass	das	Mitglied	nicht	fristgerecht	bezahlt.	Die	Streichung	kann	auch	erfolgen,	wenn	die	
Sendung	von	der	Post	unzustellbar	zurückkommt.		

5.4.0 Die	Streichung	erfolgt	durch	Beschluss	des	Vorstandes.	
	

§6	Mitgliedsbeitrag	und	Fälligkeit	
	
6.1.0 Es	ist	von	jedem	Mitglied	ein	Mitgliedsbeitrag	zu	leisten.	
6.1.1 Die	Beitragshöhe	bestimmt	die	Mitgliederversammlung.	
6.2.0 Ehrenmitglieder	sind	von	der	Beitragszahlung	befreit.	
6.2.1 Mitglieder,	die	im	laufenden	Geschäftsjahr	das	75.	Lebensjahr	erreichen,	können	auf	ihren	

schriftlichen	Antrag	von	der	Beitragszahlung	befreit	werden.	
6.3.0 Der	Mitgliedsbeitrag	wird	am	1.	Januar	eines	Kalenderjahres	zur	Zahlung	im	voraus	fällig.	
6.3.1	 Die	Rückerstattung	eines	bezahlten	Jahresbeitrages	erfolgt	nicht.	
	
§7	Rechte	und	Pflichten	der	Mitglieder	
	
7.1.0	 Die	Vereinssatzung	und	die	rechtmäßigen	Beschlüsse	der	Vereinsorgane	sind	für	die	

Mitglieder	bindend.	
7.1.1	 Die	Einrichtungen	der	Vereinigung	stehen	jedem	Mitglied	unter	Beachtung	der	hierzu	

ergangenen	Bestimmungen	zur	Verfügung.	
7.2.0	 Jedes	Mitglied	verpflichtet	sich,	an	den	Zielen	und	Aufgaben	der	Vereinigung	im	Rahmen	

seiner	Möglichkeiten	tatkräftig	mitzuwirken.	
	
§8	Organe	der	Vereinigung	
	
Organe	der	Vereinigung	sind:	
	
8.1.0	 	die	Mitgliederversammlung	(Hauptversammlung)	
8.1.1	 der	Verwaltungsausschuss	
8.1.2	 der	Vorstand	
8.2.0	 Alle	Ämter	in	der	Vereinigung	sind	Ehrenämter.	Auslagen	und	Reisekosten	werden	auf	Antrag	

nach	Maßgabe	des	Landesreisekostengesetzes	erstattet.	Sie	verfallen,	wenn	sie	nicht	binnen	
Jahresfrist	nach	Entstehen	geltend	gemacht	werden.	Der	Verwaltungsausschuss	ist	ermäch-
tigt,	für	Tätigkeiten	der	Vorstandsmitglieder	oder	mit	der	Wahrnehmung	von	Vereinsauf-
gaben	beauftragter	Mitglieder	eine	angemessene	Aufwandsentschädigung	im	Rahmen	der	
jeweils	geltenden	steuerlichen	Bestimmungen	zu	gewähren.	

8.3.0	 Die	Mitglieder	des	Vorstandes	und	die	Rechnungsprüfer	bleiben	nach	Ablauf	ihrer	Amtszeit	
bis	zur	Wahl	in	der	nächsten	ordentlichen	oder	außerordentlichen	Mitgliederversammlung	
im	Amt.	Scheidet	ein	Mitglied	des	Vorstandes	vor	Ablauf	seiner	Amtszeit	aus,	erfolgt	bei	der	
nächsten	Mitgliederversammlung	eine	Nachwahl	für	den	Rest	der	Amtszeit.		

	
§9	Mitgliederversammlung	
	
9.1.0	 Die	Hauptversammlung	ist	Mitgliederversammlung	im	Sinne	§32	BGB.	
	
Ihre	Aufgaben	sind:	
	
9.2.0	 Wahl	des	Vorstandes	
9.2.1	 Entgegennahme	der	Tätigkeitsberichte	des	Kreisjägermeisters,	des	Geschäftsführers,	des	

Schatzmeisters	und	Berichte	der	Obleute,	mündlich	oder	in	Schriftform.	



	
9.2.2	 Anerkennung	der	Jahresrechnung;	Entlastung	des	Schatzmeisters	und	des	gesamten	Vor-

standes.	
9.2.3	 Festsetzung	des	Mitglieder-Jahresbeitrages.	
9.2.4	 Beschlussfassung	über	Satzungsänderungen.	
9.2.5	 Entscheidung	über	Beschwerden	gegen	Ausschlüsse	von	Mitgliedern.	
9.2.6	 Beschlussfassung	über	Anträge	an	die	Mitgliederversammlung.	
9.2.7	 Wahl	von	zwei	Rechnungsprüfern,	die	nicht	den	Vorstandsgremien	angehören	dürfen.	
9.2.8	 Auflösung	der	Vereinigung,	Bestellung	und	Abberufung	von	Liquidatoren.	
9.3.0	 Die	Mitgliederversammlung	muss	mindestens	einmal	jährlich	zur	Entgegennahme	der	Tätig-

keitsberichte	einberufen	werden.	Eine	Mitgliederversammlung	ist	ferner	einzuberufen,	wenn	
es	das	Interesse	der	Vereinigung	erfordert	oder	wenn	dies	mindestens	ein	Drittel	der	Mit-
glieder	schriftlich	beantragen.	

9.4.0	 Die	Mitgliederversammlung	ist	vom	Kreisjägermeister	schriftlich	unter	Einhaltung	einer	Frist	
von	zwei	Wochen	einzuberufen.	Außerdem	erfolgt	erfolgt	die	Bekanntgabe	im	Mitteilungs-
blatt	des	Landesjagdverbandes	Baden-Württemberg.	

9.5.0	 Anträge	zur	Tagesordnung	der	Mitgliederversammlung	müssen	mindestens	eine	Woche	vor	
der	Versammlung	schriftlich	über	die	Geschäftsstelle	beim	Vorstand	eingegangen	sein.	

9.6.0	 Beschlussfähig	ist	jede	ordnungsgemäß	einberufene	Mitgliederversammlung.	
9.6.1	 Zur	Beschlussfassung	über	die	Auflösung	der	Vereinigung	ist	die	Anwesenheit	mindestens	der	

Hälfte	der	Mitglieder	erforderlich.	
9.6.2	 Ist	eine	zur	Beschlussfassung	über	die	Auflösung	der	Vereinigung	einberufene	Mitglieder-

versammlung	nach	§9.6.1	nicht	beschlussfähig,	so	ist	vor	Ablauf	von	vier	Wochen	seit	dem	
Versammlungstag	eine	weitere	Mitgliederversammlung	einzuberufen.	Die	neue	Versamm-
lung	ist	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschienenen	Mitglieder	beschlussfähig.	Auf	diese	
erleichterte	Beschlussfähigkeit	ist	in	der	Einladung	hinzuweisen.	

9.7.0	 Alle	Mitglieder	und	Ehrenmitglieder	haben	Sitz	und	Stimme	bei	der	Mitgliederversammlung.	
9.7.1	 Das	Stimmrecht	ruht	bei	Mitgliedern,	gegen	die	nach	§4	der	Satzung	ein	Ausschlussverfahren	

läuft.	
9.8.0	 Wahlen	–	nach	§9.2.0	der	Satzung	–	finden	in	der	Regel	per	Handzeichen	statt.	Auf	Antrag	

von	wenigstens	10	v.H.	der	anwesenden	Mitglieder	ist	eine	Wahl	geheim	durchzuführen.	
	 Die	Durchführung	der	Wahl	obliegt	einem	Wahlleiter	mit	zwei	Beisitzern	die	von	der	Ver-

sammlung	zu	wählen	sind.	
9.8.1	 Eine	Beschlussfassung	wird	durch	Abstimmung	per	Handzeichen	herbeigeführt.	Auf	Antrag	

von	mindestens	zehn	Prozent	der	Anwesenden	ist	jedoch	schriftlich	und	geheim	abzu-
stimmen.	

9.8.2	 Bei	der	Beschlussfassung	entscheidet	die	Mehrheit	der	erschienenen	Mitglieder.	
9.8.3	 Zu	einem	Beschluss,	der	eine	Änderung	der	Satzung	beinhaltet,	ist	eine	Mehrheit	von	zwei	

Dritteln	der	erschienenen	Mitglieder	erforderlich.	
9.9.0	 Über	die	in	der	Mitgliederversammlung	gefasste	Beschlüsse	ist	eine	Niederschrift	

aufzunehmen.	
9.9.1	 Die	Niederschrift	in	von	dem	Vorsitzenden	der	Versammlung	und	dem	Geschäftsführer	zu	

unterzeichnen.	
9.9.2	 Jedes	Vereinsmitglied	ist	berechtigt,	die	Niederschrift	bei	der	Geschäftsstelle	einzusehen.	
	
§10	Verwaltungsausschuss	
	
10.1.0	 Der	Verwaltungsausschuss	entscheidet	über	Fragen,	die	Ihm	vom	Vorstand	wegen	ihrer	

grundsätzlichen	Bedeutung	oder	ihrer	erheblichen	Auswirkungen	für	die	Vereinigung	
vorgelegt	werden.	

	
Der	Verwaltungsausschuss	besteht	aus:	



	
	
10.1.1	 den	Mitgliedern	des	Vorstandes	
10.1.2	 den	Hegeringleitern	bzw.	deren	Stellvertretern	
10.1.3	 den	Obleuten	
10.2.0	 Scheidet	ein	Mitglied	des	Verwaltungsausschusses	vor	Ablauf	seiner	Amtszeit	aus,	so	kann	

der	Vorstand	bis	zur	Nachwahl	ein	Ersatzmitglied	bzw.	den	Stellvertreter	des	ausgeschieden-
en	Mitgliedes	berufen	oder	ein	anderes	Mitglied	aus	dem	Verwaltungsausschuss	mir	den	
Aufgaben	betrauen.	

10.3.0	 Der	Verwaltungsausschuss	wird	vom	Vorstand	mindestens	zweimal	jährlich	einberufen.	Er	ist	
einzuberufen,	wenn	dies	mehr	als	ein	Drittel	seiner	Mitglieder	verlangen.	Das	Begehren	ist	
entweder	beim	Kreisjägermeister	oder	beim	Geschäftsführer	einzubringen.	

10.4.0	 Zu	den	allgemeinen	Aufgaben	des	Verwaltungsausschusses	gehören	u.a.	Beschlussfassungen	
an	der	Stelle	der	Mitgliederversammlung	in	den	Fällen,	in	denen	nach	Ermessen	des	Vorstan-
des	die	Erledigung	einer	Aufgabe	nicht	bis	zur	nächsten	ordentlichen	Mitgliederversammlung	
aufgeschoben	werden	kann.	

10.4.1	 Der	Verwaltungsausschuss	genehmigt	die	Verwendung	von	Geldmitteln,	die	im	Umfang	über	
zehntausend	Euro	liegen.	

10.4.2	 Er	regelt	die	Bildung	und	räumliche	Begrenzung	von	Hegeringen	und	befindet	über	die	
Zuteilung	von	Geldmitteln	an	Hegeringe.	

10.4.3	 Wahl	der	Delegierten	zur	Jahreshauptversammlung	des	Landesjagdverbandes	Baden-
Württemberg.	

10.4.4	 Der	Verwaltungsausschuss	entscheidet	über	die	Ernennung	eines	Mitgliedes	zum	Ehren-
mitglied.	

10.4.5	 Wahl	der	Obleute	und	Bestätigung	ihrer	jeweiligen	Stellvertreter	
10.5.0	Obleute	
	
Der	Verwaltungsausschuss	wählt	Obleute	für:	
	
10.5.1	 Schießwesen	–	ein	Schießleiter	für	den	Stand	Kümmerazhofen	
10.5.2	 Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit	
10.5.3	 Rotwildangelegenheiten	
10.5.4	 Naturschutz	und	Biotophege	
10.5.5	 Gehegeangelegenheiten	
10.5.6	 Jagdhundewesen	
10.5.7	 Jagdhornblasen	
10.5.8	 Landwirtschaftliche	Fragen	
10.5.9	 Aus-	und	Weiterbildung	
10.5.0	 Im	Bedarfsfall	können	weitere	Obleute	gewählt	werden.	
	
§11	Vorstand	
	
Der	Vorstand	besteht	aus:	
	
11.1.0	 dem	Kreisjägermeister	
11.2.0	 den	beiden	stellvertretenden	Kreisjägermeistern	
11.3.0	 dem	Geschäftsführer	
11.4.0	 dem	Schatzmeister	
11.1.1	 Der	Kreisjägermeister	führt	die	Vereinigung	und	hat	den	Vorsitz	in	allen	Sitzungen	und	

Versammlungen	des	Vorstandes,	des	Verwaltungsausschusses	und	der	Mitgliederver-
sammlung.	Er	ist	berechtigt,	zu	den	Sitzungen	des	Vorstandes	und	des	Verwaltungsaus-
schusses	Mitglieder	für	Beratungszwecke	hinzuzuziehen.	Er	kann	Aufgaben	an	seine	Stell-



	
vertreter	und	die	weiteren	Mitglieder	des	Vorstandes	oder	Verwaltungsausschusses	
delegieren.	

11.2.1	 Die	beiden	stellvertretenden	Kreisjägermeister	vertreten	den	Kreisjägermeister.	Sie	arbeiten	
eng	mit	ihm	zusammen	und	beraten	und	unterstützen	ihn	bei	seinen	Aufgaben.	

11.3.1	 Der	Geschäftsführer	ist	die	Ansprechstelle	der	Vereinigung.	Er	führt	selbstständig	den	gesam-
ten	Routineschriftverkehr	und	im	Benehmen	mit	dem	Kreisjägermeister	den	mit	Jagdver-
bänden	und	Behörden	erforderlichen	Schriftwechsel.	Er	führt	eine	Mitgliederkartei,	hält	
diese	auf	dem	laufenden,	meldet	Veränderungen	an	die	Geschäftsstelle	des	Landesjagdver-
bandes	und	führt	eine	Kartei	über	verliehene	jagdliche	Auszeichnungen.	Er	fertigt	Protokolle	
aller	Vorstands-	und	Ausschuss-Sitzungen	sowie	der	Mitgliederversammlung	und	unterzeich-
net	diese	gemeinsam	mit	dem	Kreisjägermeister.	Er	informiert	in	Form	von	Rundschreiben	
die	Mitglieder	des	Vorstandes	und	Verwaltungsausschusses	und	organisiert	Veranstaltungen.	

11.4.1	Der	Schatzmeister	führt	selbstständig	das	gesamte	Kassen-	und	Rechnungswesen.	Ihm	obliegt	
insbesondere	der	Einzug	der	Beiträge	und	sonstiger	Guthaben,	und	er	erledigt	alle	Auszahl-
ungen.	Die	Geldanlage	erfolgt	auf	Bankkonten.	Über	alle	finanziellen	Leistungen	hat	er	zum	
Abschluss	eines	Jahres	Rechnung	zu	legen.	Kreisjägermeister	oder	Stellvertreter	zusammen	
mit	Geschäftsführer	sind	zur	laufenden	Kassenprüfung	berechtigt.	

11.4.2	 Der	Schatzmeister	erstattet	der	Mitgliederversammlung	Bericht	über	Einnahmen	und	Aus-
gaben	im	abgeschlossenen	Rechnungsjahr	und	über	den	Stand	des	Vereinsvermögens.	

11.4.3	 Die	durch	die	Mitgliederversammlung	gewählten	beiden	Rechnungsprüfer	haben	mindestens	
einmal	jährlich	die	Kasse	und	die	Ausgaben	und	Einnahmen	anhand	der	Belege	und	Aufzeich-
nungen	des	Schatzmeisters	zu	überprüfen	und	hierüber	der	Mitgliederversammlung	zu	be-
richten.	Sie	stellen	an	die	Mitgliederversammlung	auch	den	Antrag	auf	die	Entlastung	des	
Schatzmeisters	und	des	gesamten	Vorstandes.	

11.5.0	 Der	Vorstand	der	Kreisjägervereinigung	Ravensburg	e.V.	ist	Vereinsvorstand	im	Sinne	von	§26	
BGB.	Er	führt	die	laufenden	Geschäfte.	Je	zwei	Vorstandsmitglieder	vertreten	gemeinschaft-
lich	den	Verein	nach	außen.	Der	Vorstand	wird	von	der	Mitgliederversammlung	auf	vier	Jahre	
gewählt.	

11.5.1	 Der	Vorstand	führt	und	leitet	die	Vereinigung	im	Rahmen	der	von	der	Mitgliederversamm-
lung	bestimmten	Richtlinien	und	der	Entschließungen	der	Vereinsorgane.	Er	beschließt	über	
alle	Angelegenheiten,	die	nicht	der	Mitgliederversammlung	oder	dem	Verwaltungsausschuss	
vorbehalten	sind.	

11.5.2	 Der	Vorstand	kann	im	Einzelfall	über	Geldmittel	bis	zu	zehntausend	Euro	entscheiden	und	
regelt	dies	in	einer	Geschäftsordnung.	Die	Verfügungsbeschränkung	gilt	nur	im	Innenver-
hältnis.	

11.5.3	 Der	Vorstand	kann	auf	die	Dauer	seiner	Amtszeit	Ausschüsse	berufen	und	ihnen	innerhalb	
der	Vereinigung	Aufgaben	übertragen.	

11.5.4	 Der	Vorstand	kann	zu	seinen	Sitzungen	Mitglieder	anderer	Vereinsorgane	oder	sachver-
ständige	Personen	hinzuziehen.	Er	kann	bestimmte	Angelegenheiten	durch	die	Hegering-
leiter,	Obleute	oder	Ausschussvorsitzende	besorgen	lassen.	

	
§12	Hegering	
	
12.1.0	 Im	Bereich	der	Kreisjägervereinigung	Ravensburg	werden	unter	Berücksichtigung	der		

Wechselbeziehungen	von	Jagd,	Hege	und	Lebensraum	des	Wildes	räumlich	abgegrenzte	
Hegeringe	gebildet,	die	mehrere	zusammenhängende	Jagdbezirke	umfassen.	

12.1.1	 Mitglieder	der	Hegeringe	sind	die	Jäger	der	Jagden,	die	im	Hegeringbereich	liegen,	soweit	sie	
Mitglied	der	Kreisjägervereinigung	sind	und	die	im	Bereich	des	Hegeringes	wohnhaften	Mit-
glieder.	Mitglieder,	die	nicht	im	Bereich	des	Hegeringes	wohnen,	aber	in	einem	Jagdbezirk	
dieses	Hegeringes	jagen,	sollten	sich	für	die	Mitgliedschaft	in	diesem	Hegering	entscheiden.	



	
Der	Vorstand	entscheidet	über	den	Zuteilungs-wunsch	des	Mitgliedes.	Die	Zugehörigkeit	
eines	Mitgliedes	zu	mehreren	Hegeringen	ist	nur	aus	jagdlich	zwingenden	Gründen	möglich.	

12.2.0	 Die	Hegeringe	vermitteln	ihren	Mitgliedern	die	Beschlüsse	und	Bestrebungen	der	Vereini-
gung.	Sie	verfolgen	insbesondere	das	Ziel	einheitlicher	Hege	über	die	einzelnen	Reviere	
hinaus	und	die	Vertiefung	des	jagdlichen	Wissens.	

12.2.1	 Die	Hegeringleiter	und	ihre	Stellvertreter	werden	von	den	Mitgliedern	des	Hegeringes	mit	
einfacher	Stimmenmehrheit	auf	die	Dauer	von	vier	Jahren	gewählt.	Die	Wahlen	finden	in	
geheimer	Abstimmung	mittels	Stimmzettel	statt.	Auf	einstimmigen	Beschluss	aller	anwesen-
der	Mitglieder	kann	die	Wahl	auch	durch	Zuruf	(offen)	erfolgen.	

12.2.2	 Die	Hegeringleiter	sind	bei	der	Durchführung	ihrer	Aufgaben	an	die	Weisungen	und	Be-
schlüsse	der	zuständigen	Organe	der	Vereinigung	gebunden.	

12.2.3	 Die	Hegeringleiter	führen	wenigstens	eine	Hegeringversammlung	und	ein	Hegeringschiessen	
im	Jahr	durch.	

12.2.4	 Die	Hegeringleiter	organisieren	die	gemeinsame	Besprechung	und	Beratung	der	Abschuss-
pläne	mit	den	Revierinhabern	des	Hegeringes.	

12.2.5	 Sie	koordinieren	die	Hege-	und	Jagdschutzmaßnahmen	im	Hegering.	
12.2.6	 Sie	unterstützen	und	beraten	die	Hegeringmitglieder	in	allen	jagdlichen	Fragen,	insbesondere	

bei	Verpachtung,	Abrundungen	usw.	
12.2.7	 Sie	informieren	ihre	Hegeringmitglieder	anhand	der	Nachrichtenblätter	des	DJV	und	LJV	und	

der	Rundschreiben	der	Kreisjägervereinigung	über	aktuelle	jagdliche	Belange.	
12.2.8	 Sie	unterrichten	den	Vorstand	über	besondere	Aufgaben,	Vorkommnisse	und	Belange	im	

Hegering.	
12.2.9	 Sie	geben	dem	Kreisjägermeister	oder	Geschäftsführer	eine	rechtzeitige	Terminanzeige	von	

Hegeringversammlungen	und	senden	an	den	Geschäftsführer	eine	Niederschrift	über	die	
durchgeführte	Veranstaltung	zu.	

	
§13	Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	
	
13.0	 Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	für	alle	Angelegenheiten	der	Kreisjägervereinigung	

Ravensburg	e.V.	ist	Ravensburg.	
13.1	 	Diese	Satzung	wurde	in	der	vorliegenden	Form	durch	die	Mitgliederversammlung	am	18.	

März	2016	in	Schlier-Wetzisreute	beschlossen.	
	
	
Schlier-Wetzisreute,	18.	März	2016	
	
	
	
Unterzeichnet:	Wangen	/	Kisslegg	24.	März	2016	
	
	
	
Peter	Lutz	 	 	 	 Heribert	Weimer	
Kreisjägermeister	 	 	 Geschäftsführer	
	
Eingetragen	unter	VR550088	im	Vereinsregister	beim	Amtsgericht	Ulm	am	27.04.2016.	
	
	


